
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage  
Drucksache VL-100/2023  
- öffentlich - Datum: 30.05.2023 

 
Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden  
 
 

Fachbereich Ordnungsverwaltung 

Federführendes Amt Ordnungsverwaltung 

Sachbearbeiter Jan Rösch 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 07.06.2023 beschließend öffentlich 

 
Wahl der Schöffen und Hilfsschöffen für die Jahre 2024 bis 2028 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Vorschlagsliste für die Wahl als Schöffen und 
Hilfsschöffen für das Schöffengericht in Büdingen und die Strafkammern bei dem Landgericht 
Gießen für die Jahre 2024 bis 2028. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Sachdarstellung: 
Die Schöffen und Hilfsschöffen für das Schöffengericht in Büdingen und die Strafkammern bei 
dem Landgericht Gießen für die Jahre 2024 bis 2028 sind neu zu wählen. Gemäß § 36 Abs. 4 
GVG hat die Gemeinde Ranstadt 5 Personen in die Vorschlagsliste aufzunehmen. 
 
Die Zahl der in den gemeindlichen Vorschlagslisten aufzunehmenden Personen ist von der 
Präsidentin des Landgerichts Gießen gemäß § 36 Abs. 4 S. 2 GVG in Anlehnung an die 
Einwohnerzahl bestimmt worden und kann deshalb von Ihnen nicht verändert werden.  
 
Bei der Auswahl der Personen für die Vorschlagsliste ist darauf zu achten, dass die Personen 
deutsche Staatsangehörige sind, der deutschen Sprache ausreichend mächtig, noch in der 
Gemeinde wohnen und nicht aufgrund von gesundheitlichen oder anderen Einschränkungen 
verhindert sind das Amt auszuüben. 
 
Anlage(n): 

(1) Anschreiben Amtsgericht Büdingen 
(2) Vorschlag Verwaltung 



 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 




